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Vorwort

Anlass für diese Neuauflage waren vor allem zahlreiche wichtige Entschei-
dungen, speziell des Bundesgerichtshofs und der deutschen Oberlandesge-
richte, aber auch des Gerichtshofs der Europäischen Union, die unmittelbar 
die für die Personenstandspraxis relevanten Bereiche des Familien- und 
Personenrechts betreffen. Einige Zweifelsfragen wurden beantwortet, aber 
auch neue Probleme aufgeworfen. Aktualisierungsbedarf vor allem in den 
internationalprivatrechtlichen Abschnitten verursachten ferner der An-
wendungsbeginn der Brüssel-IIb-VO, die Neuerungen im (internationalen) 
Adoptionsrecht sowie die umfangreiche Reform des Vormundschafts- und 
Betreuungsrechts; die neuen Normen wurden bereits in der ab dem 1. 1. 2023 
anwendbaren Fassung zitiert. Die (relative) gesetzgeberische Stille der ver-
gangenen Jahre ist vermutlich nur die Ruhe vor dem großen Sturm. Zahlrei-
che Gesetzgebungsprojekte befinden sich auf der Agenda der Bundesregie-
rung, wobei deren genauer Ausgang bisher nur zur erahnen ist: eine (hof-
fentlich grundlegende) Reform sowohl des Abstammungsrechts als auch 
des Namensrechts, die (zweifelhafte) Einführung einer (wie auch immer 
ausgestalteten) Verantwortungsgemeinschaft neben der Ehe und der Aus-
bau der geschlechtlichen Selbstbestimmung der Bürger werden auch die 
Arbeit im Standesamt verändern. 

Für die Unterstützung bei der Vorbereitung der Neuauflage danke ich 
herzlich den Mitarbeitern meines Lehrstuhls in München, vor allem Char­
lotte Wendland. Danken möchte ich aber auch meinen ständigen Gesprächs-
partnern aus der Personenstandspraxis, die mir viele wertvolle Hinweise 
gegeben haben, speziell wieder einmal Karl Krömer, der auch nach seiner 
Pensionierung (StAZ 2022, 193) meine Fragen geduldig beantwortet hat.

Natürlich gilt auch für diese Auflage: Über Fragen, Anregungen und Ver-
besserungsvorschläge (gerne auch auf elektronischem Wege an anatol. 
dutta@lmu.de) freue ich mich.

München, im Herbst 2022
Anatol Dutta

Aus dem Vorwort zur 2. Auflage

Die Geschichte des vorliegenden Buches ist verschlungen. Es ist hervorge-
gangen aus dem von Franz Massfeller und Werner Hoffmann begründeten 
und später von Reinhard Hepting und Berthold Gaaz fortgeführten Kom-
mentar zum Personenstandsrecht. Die Personenstandsrechtsreform von 
2009 gab dem Verlag und den damaligen Autoren den Anstoß, die bisherige, 
auf drei Ordner verteilte Loseblattsammlung als Dokumentation des bis zur 
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Reform bestehenden Rechtszustands bestehen zu lassen und die Neube-
arbeitung mit gestrafftem Inhalt auf selbständige Einzelbände umzustel-
len: Der Band 1 (Ordner I und II) des Ursprungswerks fand Fortsetzung im 
Handkommentar zum Personenstandsgesetz von Gaaz/Bornhofen […]. 
Band 2 wurde mit dem vorliegenden Handbuch (Ordner III) fortgeführt […].

Durch den unerwarteten und – vor allem – viel zu frühen Tod von Rein­
hard Hepting (Nachruf von Gaaz, StAZ 2013, 33) wurde eine Lücke gerissen, 
die nur schwer zu füllen sein wird. Dennoch habe ich nicht gezögert, die Be-
arbeitung dieses Standardwerks zum personenstandsrelevanten Familien-
recht zu übernehmen, freilich in vollem Bewusstsein, dass jede Überarbei-
tung potentiell eine Verschlechterung bedeutet.

Die in der familienrechtlichen Literatur einmalige Zielsetzung des Hand-
buchs – wie sie von Hepting mit großer Konsequenz verfolgt wurde – soll 
weiterhin bewahrt werden: Das Handbuch wendet sich an die Standesämter, 
ihre Aufsichtsbehörden und an die Personenstandsgerichte und stellt das 
materielle deutsche und internationale Familienrecht mit angrenzenden 
Fragen des Personenrechts dar, soweit es für die Arbeit der Personenstands-
behörden von Bedeutung ist.

Aus dieser Zielsetzung erklären sich Inhalt und Stil der Darstellung. 
Rechtsfragen, die die Standesämter eigenständig beantworten müssen, sind 
ausführlich erörtert; muss nur die Entscheidung eines Gerichts transkri-
biert werden, fällt die Erörterung knapper aus. Die Information baut im We-
sentlichen auf der Rechtsprechung auf; wo diese fehlt, wird die praktika-
belste der im Schrifttum vertretenen Auffassungen bevorzugt, nach Mög-
lichkeit entnommen aus Werken, die den Standesämtern leicht zur Verfü-
gung stehen. Querverweisungen auf das Werk von Gaaz/Bornhofen stellen 
den Bezug zum Personenstandsverfahren her. Die rechtswissenschaftliche 
Diskussion wird dort vernachlässigt, wo sich bereits eine gefestigte und für 
die Standesämter verbindliche Praxis etabliert hat, aber überall dort aufge-
griffen und weitergeführt, wo die Dinge noch im Fluss sind. Ziel ist stets 
eine für die standesamtliche Praxis sinnvolle Lösung.
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Teil I 
Personenstandsverfahren und materielles 
Recht

A.  Die Grundlagen des Personenstandsrechts

I.  Die Aufgaben des Standesamts
1.  Die Beurkundung des Personenstands

Die wichtigste Aufgabe der Standesämter ist die Beurkundung des Perso-
nenstands und die darauf aufbauende Erteilung von Personenstandsurkun-
den.

§ 1 Abs. 1 Satz 1 PStG definiert den Begriff »Personenstand« als die sich aus 
den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stellung einer Person inner-
halb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens.

Zum Zweck der Beurkundung führt das Standesamt das Eheregister (frü-
her Heiratsbuch), das Lebenspartnerschaftsregister, das Geburtenregister 
(früher Geburtenbuch) und das Sterberegister (früher Sterbebuch), § 3 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 4 PStG; vgl. Gaaz/Bornhofen/Lammers, § 3 PStG Rdnr. 8 ff. We-
gen Einzelheiten zur Beurkundungstätigkeit der Standesämter s. Gaaz/
Bornhofen/Lammers, § 1 PStG Rdnr. 9 ff. sowie § 9 PStG Rdnr. 5 ff.

2.  Die Stellung des Standesamts zwischen öffentlichem und privatem 
Recht

Registerführung und Ausstellung von Urkunden sind hoheitliche Tätigkei-
ten, die Führung der Personenstandsregister eine Aufgabe der allgemeinen 
inneren Verwaltung. Personenstandsrecht ist mithin öffentliches Recht.

Der öffentlichrechtliche Charakter des Personenstandsverfahrens kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die qualitativ wichtigste Tätigkeit des 
Standesamts in der Anwendung materiellen Zivilrechts liegt. Seine wichtigs-
te Aufgabe ist die Prüfung und Anwendung privatrechtlicher Normen. Aus 
ihnen ergibt sich der Inhalt der ihm obliegenden Registereinträge; daneben 
hat das Standesamt an personenstandsändernden Erklärungen mitzuwir-
ken, sei es durch deren Entgegennahme, sei es durch Beurkundung oder Be-
glaubigung.
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Wegen dieser im Kern zivilrechtlichen Tätigkeit des Standesamts hat der 
Gesetzgeber gegen Entscheidungen des Standesamts auch den Rechtsweg zu 
den Zivilgerichten eröffnet (s. § 50 Abs. 1 PStG) und deren Verfahrensord-
nung dem FamFG unterstellt (s. § 51 Abs. 1 Satz 1 PStG). Nur die Amtsgerichte 
(Zivilgerichte) sind befugt, die Standesämter zur Vornahme einer Amts-
handlung anzuhalten. Stimmt die Aufsichtsbehörde nicht mit der Rechtsan-
sicht des Standesamts überein, so hat auch sie nur die Möglichkeit, eine Ent-
scheidung des Amtsgerichts herbeizuführen, vgl. §§ 48 Abs. 2, 49 Abs. 1 PStG; 
dazu Gaaz/Bornhofen/Lammers, § 48 PStG Rdnr. 7, § 49 PStG Rdnr. 9.

Eine weitere Eigentümlichkeit besteht darin, dass das Standesamt in 
Zweifelsfällen auch von sich aus die Entscheidung des Amtsgerichts zu der 
Frage herbeiführen kann, ob eine bestimmte Amtshandlung vorzunehmen 
ist, § 49 Abs. 2 PStG. Diese im Bereich der öffentlichen Verwaltung einmalige 
Regelung verpflichtet die Gerichte zur Kooperation mit dem Standesamt 
und zeigt die enge Verbindung des Personenstandswesens mit der Zivil-
rechtspflege; allgemein zu diesem Verfahren und seiner Besonderheit Gaaz/
Bornhofen/Lammers, § 49 PStG Rdnr. 18 ff.

II.  Die Personenstandsbeurkundung als Beweismittel
Der wichtigste Zweck des Personenstandswesens ist es, in Gestalt der Perso-
nenstandsregister ein verlässliches Beweismittel für Personenstandsver-
hältnisse zu schaffen. Gemäß § 54 Abs. 1 Satz 1 PStG werden die in den Regis-
tern eingetragenen Rechtsverhältnisse als bestehend vermutet. Außenwir-
kung erhalten die Eintragungen durch die Personenstandsurkunden, § 54 
Abs. 2 PStG.

Damit erleichtert das Personenstandswesen den zivilrechtlichen, aber 
auch öffentlichrechtlichen Rechtsverkehr. Wenn es in zivilrechtlichen oder 
Verwaltungsverfahren auf die in § 1 Abs. 1 Satz 1 PStG definierten Rechtsver-
hältnisse einer Person ankommt, müssen die mit der Sache befassten Ge-
richte und Behörden den Personenstand nicht selbst feststellen, sondern 
können zunächst die Personenstandsurkunden zugrunde legen.

Allerdings erschöpft sich die Beurkundung in der Schaffung von Beweis-
mitteln. Sie hat selbst grundsätzlich keine konstitutive Wirkung. Der Nach-
weis der Unrichtigkeit der beurkundeten Tatsache ist jederzeit möglich, § 54 
Abs. 3 Satz 1 PStG. 

Dabei ist stets zu beachten, dass das Personenstandsrecht nur »Diener 
des materiellen Rechts« ist (so treffend Beitzke, StAZ 1984, 198), insbesondere 
bei Auslandsfällen. Das bedeutet, dass es einen materiellrechtlichen Rechts-
zustand immer so beurkunden muss, wie er sich im ausländischen Recht 
darstellt, auch wenn der Inhalt der Eintragung von dem vom deutschen 
Recht her Gewohnten abweicht. Allerdings lädt der Gesetzgeber zunehmend 
das Personenstandsrecht materiellrechtlich auf. Fragen, die eigentlich ma-
teriellrechtlicher Natur sind, werden im Personenstandsrecht geregelt, etwa 
die Änderung der Reihung der Vornamen (§ 45 a PStG) oder die Erklärung zur 
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Geschlechtsangabe und Vornamensführung bei Personen mit Varianten der 
Geschlechtsentwicklung (§ 45 b PStG).

Das PStG unterscheidet die Einträge auch in formaler Hinsicht deutlich 
nach deren Beweiskraft: In § 3 Abs. 1 Satz 2 PStG unterscheidet das Gesetz 
zwischen einem urkundlichen Teil (Haupteintrag und Folgebeurkundun-
gen), der nach § 54 Abs. 1 Satz 1 PStG an der Beweiskraft der öffentlichen Ur-
kunde teil hat, und einem Hinweisteil, dem diese Beweiskraft gemäß § 54 
Abs. 1 Satz 2 PStG nicht zukommt.

Zum Begriff der Folgebeurkundung s. allgemein § 5 Abs. 2 PStG, zum Be-
griff des Hinweises § 5 Abs. 3 PStG.

B.  Elemente des Familienstatusrechts

Zum Aufgabengebiet des Standesamts  – und damit zum Familienstatus-
recht – gehören alle zivilrechtlichen Fragen, die unmittelbar oder mittelbar 
mit dem »Personenstand« des Menschen zusammenhängen. Hierzu gehört 
das Personenrecht mit dem Recht der Rechts- und Geschäftsfähigkeit sowie 
dem Recht des Namens, ferner das Familienrecht, soweit es den familien-
rechtlichen Status (Ehe, Abstammungsverhältnisse usw.) betrifft. In Fällen 
mit Auslandsbezug ist zudem das internationale Privatrecht heranzuziehen, 
bei dessen Anwendung  – jedenfalls im Hinblick auf den Personenstand  – 
immer noch die Staatsangehörigkeit eine zentrale Rolle spielt.

I.  Personenrecht
1.  Rechts- und Geschäftsfähigkeit

Rechtsfähigkeit bedeutet die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu 
sein, also Rechte und Pflichten zu haben. Sie ist Voraussetzung für die recht-
liche Existenz des Menschen und beginnt mit der Geburt, § 1 BGB, s. 
Rdnr. II-1 ff. und Rdnr. IV-1 ff.

Die Rechtsfähigkeit des Menschen endet mit seinem Tod. Als Inhaber sei-
ner Rechte und Pflichten tritt gemäß § 1922 Abs. 1 BGB sein Erbe im Wege der 
Universalsukzession (im Hinblick auf den gesamten Nachlass) und des Von-
selbsterwerbs (direkt und ohne weiteres Zutun) an seine Stelle.

Die Todeserklärung beendet die Rechtsfähigkeit nicht unmittelbar, son-
dern hat nur die Wirkung, dass der Tod vermutet wird, §§ 9 Abs. 1 Satz 1, 44 
Abs. 2 Satz 1 VerschG; s. hierzu im Einzelnen Rdnr. II-13 ff.

Während die Rechtsfähigkeit das statische Moment der Inhaberschaft 
von Rechten und Pflichten betrifft, bezieht sich die Geschäftsfähigkeit auf 
das dynamische Moment der Veränderung von Rechten und Pflichten 
durch privatautonome Gestaltung der eigenen Rechtsverhältnisse. Sie be-
deutet die Fähigkeit, Rechtsgeschäfte durch Abgabe oder Entgegennahme 
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von Willenserklärungen in eigener Person oder durch selbstbestellte Vertre-
ter wirksam vorzunehmen, s. Rdnr. II-38 ff.

Zu den Regelungen über die Geschäftsfähigkeit gehören zum einen ihre 
Definition und ihre Einschränkungen (beschränkte Geschäftsfähigkeit, Ge-
schäftsunfähigkeit) sowie zum anderen die Regelungen, auf welche Weise 
eine in ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkte Person am Rechtsverkehr – 
insbesondere auch am personenstandsrelevanten Rechtsverkehr – teilneh-
men kann.

2.  Der Name

Der Name ist gedankliches und sprachliches Mittel zur Unterscheidung von 
Individuen; wegen Einzelheiten zu den Funktionen des Namens s. Rdnr. II-
133 ff.

Je nach Kulturkreis und historischer Entwicklung findet man zwei- oder 
dreiteilige Namen, aber auch Einzelnamen, und unter ihnen wiederum 
unterschiedliche Namenstypen mit verschiedenen Funktionen. Das deut-
sche Namensrecht kennt die Zweiteilung in Vor- und Familiennamen (Nach-
name); dies führt zu Anpassungsproblemen in Fällen mit Auslandsbezug 
(hierzu näher Rdnr. II-241 ff.).

Der Name besitzt für die Identifizierung des Einzelnen und die Einord-
nung in die familiären Zusammenhänge eine außerordentlich große Bedeu-
tung; er gehört deshalb konsequenterweise kraft ausdrücklicher gesetzli-
cher Anordnung zum Personenstand, § 1 Abs. 1 Satz 1 PStG.

II.  Familienrecht
1.  Kindschaft

Grundlage der Kindschaft ist grundsätzlich die leibliche Abstammung. Dem-
entsprechend versucht das Recht, die Abstammung im Rechtssinne an der 
biologischen und genetischen zu orientieren. Dies gelingt am einfachsten 
bei der Mutter, deren Mutterschaft als unmittelbare Folge der Geburt fest-
steht, § 1591 BGB. Nicht so offensichtlich ist, wer der biologische Vater des 
Kindes ist; das Gesetz stellt daher auf äußere soziale Kriterien ab, die mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit die biologische Vaterschaft indizieren, 
§ 1592 Nr. 1 und 2 BGB. Lediglich bei der gerichtlichen Vaterschaftsfeststel-
lung nach § 1592 Nr. 3 BGB i. V. m. § 1600 d BGB oder § 182 Abs. 1 FamFG folgt 
die rechtliche Vaterschaft stets der leiblichen; hierzu s. Rdnr. V-261 ff. Die 
Möglichkeiten der künstlichen Fortpflanzung bringen es mit sich, dass zu-
nehmend neben der leiblichen Abstimmung auch die soziale Elternschaft 
abstammungsrechtliche Relevanz entfaltet.

Im Lauf der Rechtsentwicklung bestand lange Zeit ein qualitativer Unter-
schied zwischen der ehelichen und der nichtehelichen Kindschaft. Das Kind-
schaftsrechtsreformgesetz von 1997 hat jedoch die einheitliche Kindschaft 
eingeführt und in § 1592 BGB auch eine regelungstechnische Gleichstellung 
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der ehelichen und nichtehelichen Kinder vorgenommen, s. Rdnr. IV-15 ff. Da-
mit ist der Begriff der Ehelichkeit als Statusmerkmal entfallen, ebenso das 
damit verklammerte Rechtsinstitut der Legitimation, s. Rdnr. IV-19.

Neben der biologischen Abstammung kennt das deutsche Recht auch 
eine »künstliche« Kindschaft, begründet durch eine Adoption, die unter 
dem Begriff der »Annahme als Kind« in den §§ 1741 ff. BGB geregelt ist; s. 
hierzu Rdnr. V-388 ff.

Kindschaft und Abstammung gehören terminologisch zum Personen-
stand i. S. d. § 1 Abs. 1 Satz 1 PStG.

2.  Ehe und Lebenspartnerschaft

Ebenfalls dem Personenstand i. S. d. § 1 Abs. 1 Satz 1 PStG zuzuordnen sind die 
Ehe und die  – ihr zwischenzeitlich immer stärker angenäherte  – gleichge-
schlechtliche eingetragene Lebenspartnerschaft. 

Ihre Begründung gehört zum Aufgabenbereich der Standesämter (im 
Hinblick auf Lebenspartnerschaften nach der Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare jedenfalls bis zum 1. 10. 2017; s. Rdnr. III-766 ff.); ihre Auf-
lösung und Aufhebung unter Lebenden erfolgt durch die Gerichte und ist 
vom Standesamt lediglich in die Register zu übertragen.

III.  Internationales Privatrecht und internationales Zivilverfahrens-
recht (IPR und IZVR)
Einen personenstandsrechtlichen Sachverhalt dem deutschen Recht zu 
unterstellen ist nur dann gerechtfertigt, wenn er einen ausreichend engen 
Bezug zu Deutschland hat. Ist sein Bezug zum Ausland stärker als zum In-
land, so kann es geboten sein, ausländische Vorschriften heranzuziehen.

Die Frage, ob deutsches oder ausländisches Zivilrecht anzuwenden ist, be-
antwortet das internationale Privatrecht (IPR); es ist grundsätzlich im Ein-
führungsgesetz zum BGB (EGBGB) geregelt, wird aber teils durch Staatsver-
träge und  – zunehmend  – Rechtsakte der Europäischen Union verdrängt, 
vgl. auch Art. 3 Halbs. 1 EGBGB. Nach der Legaldefinition des Art. 3 Halbs. 2 
EGBGB hat das IPR die Aufgabe, »bei Sachverhalten mit einer Verbindung zu 
einem ausländischen Staat« das maßgebliche Recht zu bestimmen.

Hat ein ausländisches Gericht oder eine ausländische Behörde über ein 
personenstandsrechtlich relevantes Rechtsverhältnis entschieden, so stellt 
sich die Frage, ob die Entscheidung anzuerkennen ist, d. h. im Inland Wirk-
samkeit entfaltet. Die Antwort gibt das internationale Zivilverfahrensrecht 
(IZVR), das neben der Anerkennung von ausländischen Entscheidungen (all-
gemein näher Rdnr. VI-10 f. und VI-94 f.) auch die – für den Standesbeamten 
jedenfalls unmittelbar weniger relevanten – Fragen der internationalen Zu-
ständigkeit der inländischen Gerichte und die Vollstreckung ausländischer 
Entscheidungen regelt. Von der Anerkennung ausländischer Entscheidun-
gen ist die »Anerkennung« ausländischer öffentlicher Urkunden (ihrer Wir-
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kungen oder sogar ihres Inhalts) zu unterscheiden, die zunehmend auf der 
europäischen Ebene diskutiert wird, s. näher Rdnr. VI-96 ff.

Aufgrund des zunehmenden Auslandsbezugs der inländischen Bevölke-
rung (ausländische Staatsangehörigkeit, gewöhnlicher Aufenthalt im Aus-
land, personenstandsrelevante Vorgänge im Ausland) ist das Standesamt 
mit einer Vielzahl von Sachverhalten befasst, in denen sich Fragen des IPR 
und IZVR stellen, die daher in letzter Zeit eine immer größere Bedeutung 
für die Tätigkeit der Personenstandsbehörden erlangt haben.

Allgemein zu den Grundlagen des IPR und IZVR s. Rdnr. VI-1 ff.

IV.  Öffentliches Recht
1.  Staatsangehörigkeitsrecht

Die Staatsangehörigkeit wird definiert als die Eigenschaft, Mitglied der Ge-
bietskörperschaft Staat zu sein. Obwohl sie im weitesten Sinne den Status 
einer Person betrifft, ist sie kein Aspekt des Personenstands im engeren Sin-
ne und kein Regelungsgegenstand des »Personenrechts«, da dieses i. d. R. 
nur im privatrechtlichen Sinn verstanden wird. Aus diesem Grund werden 
im deutschen Recht – anders als etwa im romanischen Rechtskreis – Staats-
angehörigkeit und Personenstand getrennt geregelt.

Allerdings spielt die Staatsangehörigkeit im Rahmen der Tätigkeit des 
Standesamts eine außerordentlich wichtige Rolle. Sie ist im IPR immer noch 
das grundsätzliche Anknüpfungskriterium des sog. Personalstatuts, so dass 
in Fällen mit Auslandsbezug das anwendbare Recht von ihr abhängt; hierzu 
s. Rdnr. VI-29 ff. Aus diesem Grunde ist die Staatsangehörigkeit in vielen Fäl-
len in den Personenstandsregistern zu vermerken. Das Standesamt ist daher 
in vielen Fällen gezwungen, die Staatsangehörigkeit der Betroffenen zu er-
mitteln (s. BGH, StAZ 2016, 238, 239 sowie Rdnr. II-485 ff.). Hierzu sind Grund-
kenntnisse des inländischen wie ausländischen Staatsangehörigkeitsrechts 
erforderlich.

2.  Behördliche Namensänderung

Bei den Fällen, in denen sich der Name einer Person ändert, unterscheidet 
das deutsche Recht zwischen der privatrechtlichen und der öffentlichrecht-
lichen Namensänderung. Privatrechtliche Namensänderungen sind Folgen 
einer Änderung des Personenstands und sind i. d. R. im Zusammenhang mit 
diesen im BGB geregelt.

Von einer Personenstandsänderung losgelöste Namensänderungen sind 
im BGB zumindest im Grundsatz nicht vorgesehen. 

Sie können ausnahmsweise in einem besonderen behördlichen Verfahren 
angeordnet werden. Rechtsgrundlage für die behördliche Änderung des Na-
mens ist in erster Linie das Namensänderungsgesetz (NamÄndG) vom 
5. 1. 1938, s. hierzu Rdnr. V-879 ff.

I-29

I-30

I-31

I-32

I-33



B.  Elemente des Familienstatusrechts 55

Eine Namensänderung kommt auch bei transgeschlechtlichen Menschen 
aufgrund des § 1 des Transsexuellengesetzes (TSG) in Betracht, s. Rdnr. V-919 ff. 
In Einzelfällen sieht auch das Personenstandsrecht die Möglichkeit von Na-
mensänderungen durch Erklärung des Namensträgers vor, s. § 45 a PStG (Vor-
namenssortierung) und § 45 b PStG Abs. 1 Satz 3 PStG (Vornamensführung bei 
Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung).

3.  Änderung der Geschlechtszugehörigkeit

Zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht zu verorten ist die gerichtli-
che Änderung der Geschlechtszugehörigkeit nach dem TSG, bei der durch 
gerichtliche Entscheidung nicht nur der Name von transgeschlechtlichen 
und Personen mit nichtbinärer Geschlechtsidentität geändert wird, son-
dern auch deren rechtliches Geschlecht, s. Rdnr. V-933 ff.; zur Feststellung 
der Geschlechtszugehörigkeit bei der Geburt des Kindes s. Rdnr. IV-228 ff. Zu-
dem besteht die Möglichkeit für Personen mit Varianten der Geschlechts-
entwicklung, die personenstandsrechtliche Angabe zu ihrem Geschlecht zu 
ändern, s. § 45 b PStG.
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Teil II 
Grundfragen des Personenrechts

Erster Abschnitt:  Die natürliche Person

A.  Rechtsfähigkeit

I.  Die Geburt als Beginn der Rechtsfähigkeit
Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit einer Person, Träger von Rechten und 
Pflichten zu sein. Sie begründet die rechtliche Eigenschaft des Menschen als 
natürliche Person, d. h. als in den Rechtsverkehr eingebundenes und mit 
Außenwirkung handelndes Individuum. Die Rechtsfähigkeit beginnt mit 
der Vollendung der Geburt, § 1 BGB. Für die Feststellung der Vaterschaft und 
die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ist aber ausnahmsweise 
auch ein noch nicht geborenes Kind rechts- und beteiligtenfähig, s. hierzu 
OLG Schleswig, StAZ 2001, 139.

Vollendet ist die Geburt mit dem vollständigen Austritt aus dem Mutter-
leib; die Lösung der Nabelschnur ist nicht erforderlich (Mot. I, S. 8 f.). Das 
Kind muss bei Vollendung der Geburt leben, mag auch gleich danach der 
Tod eintreten. Eine Lebendgeburt liegt vor, wenn nach dem Austritt aus dem 
Mutterleib das Herz geschlagen, die Nabelschnur pulsiert oder die natürli-
che Lungenatmung eingesetzt hat, § 31 Abs. 1 PStV. Es genügt aber auch, dass 
eine andere sichere Lebensfunktion, wie etwa Hirnströme, nachgewiesen 
wird. Lebensfähigkeit ist nicht erforderlich. Vgl. im Einzelnen Gaaz/Bornho­
fen/Lammers, § 18 PStG Rdnr. 8 ff. sowie Grüneberg/Ellenberger, § 1 BGB 
Rdnr. 2.

Die Geburt selbst ist im Geburtenregister zu beurkunden, s. Gaaz/Born­
hofen/Lammers, § 21 PStG Rdnr. 6. Durch die Eintragung im Geburtenregis-
ter wird die Tatsache der Geburt nach §§ 21, 54 PStG bewiesen.

Seit dem 1. 7. 1998 ist auch eine Totgeburt zu beurkunden, § 21 Abs. 2 PStG; 
zum Verfahren bei einer Totgeburt Gaaz/Bornhofen/Lammers, § 21 PStG 
Rdnr. 63 ff.

Eine Fehlgeburt wird nicht beurkundet, § 31 Abs. 2 Satz 2 PStV; es besteht 
jedoch seit dem 15. 5. 2013 die Möglichkeit, die Fehlgeburt anzuzeigen und 
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eine amtliche Bescheinigung über diese zu erhalten, § 31 Abs. 2 Satz 3 und 4 
PStV. Zu Einzelheiten Gaaz/Bornhofen/Lammers, § 18 PStG Rdnr. 27 ff.

II.  Der Tod als Ende der Rechtsfähigkeit
Die Rechtsfähigkeit endet mit dem Tod. Maßgebliches Kriterium für den 
Tod ist heute das sog. »Hirntodkriterium«; der Tod tritt ein mit dem irrever-
siblen Verfall der Hirnzellen. Das Standesamt ist mit dieser Feststellung 
nicht befasst, da ihm die Anzeige des Todes nach § 28 PStG erst dann zugeht, 
wenn der Tod eindeutig eingetreten ist.

III.  Verschollenheit und Todeserklärung
1.  Rechtsgrundlagen

Todeserklärungen ergehen auf Grundlage des Verschollenheitsgesetzes 
(VerschG).

2.  Begriff der Verschollenheit

Nach § 2 VerschG kann ein Verschollener unter den Voraussetzungen der 
§§ 3 bis 7 VerschG im Aufgebotsverfahren für tot erklärt werden.

§ 1 VerschG gibt eine Definition des Begriffs der Verschollenheit. Ver-
schollen ist, wessen Aufenthalt während längerer Zeit unbekannt ist, ohne 
dass Nachrichten darüber vorliegen, ob er in dieser Zeit noch gelebt hat oder 
gestorben ist, sofern nach den Umständen hierdurch ernstliche Zweifel an 
seinem Fortleben begründet werden, § 1 Abs. 1 VerschG. Der Umstand, dass 
das Alter des Vermissten über der durchschnittlichen Lebenserwartung 
liegt, reicht allein für eine Verschollenheit noch nicht aus (OLG Düsseldorf, 
StAZ 2020, 347).

Verschollen ist dagegen nicht, wessen Tod nach den Umständen unzwei-
felhaft ist, § 1 Abs. 2 VerschG. Hierzu zählen die Fälle, in denen Tod und To-
deszeitpunkt feststehen und eine Beurkundung im Sterberegister erfolgt ist 
oder erfolgen kann, vgl. Gaaz/Bornhofen/Lammers, § 28 PStG Rdnr. 5 ff.

Ist nur der Zeitpunkt des Todes zweifelhaft (der etwa für die Erbfähigkeit 
nach einem Erblasser relevant sein kann, da Erbe nur sein kann, wer zum 
Zeitpunkt des Todes noch lebt, § 1923 Abs. 1 BGB), so steht nicht das Verfah-
ren zur Todeserklärung, sondern das Verfahren zur Feststellung der Todes-
zeit nach §§ 39 bis 45 VerschG offen, näher sogleich Rdnr. II-26 ff.

Die Feststellung der Todeszeit ist auch nach Beurkundung des Sterbefalls 
im Sterberegister zulässig, § 39 Satz 2 VerschG; im Aufgebotsverfahren zum 
Zwecke der Feststellung der Todeszeit hat die Eintragung im Sterberegister 
keine Beweiskraft, §§ 40, 22 a VerschG. Dies bedeutet, dass die Sterbeurkunde 
(richtiger: die Beurkundung im Sterberegister) nicht, wie durch § 54 PStG 
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festgelegt, in dem Aufgebotsverfahren »den Tod« des Betreffenden »be-
weist«.

Die Beurkundung behält jedoch den Beweiswert einer gewöhnlichen öf-
fentlichen Urkunde (vgl. § 415 ZPO), d. h. sie beweist nach wie vor, dass eine 
Person oder Stelle den Tod des Betreffenden angezeigt hat (Völker, § 22 a 
VerschG Anm. 3). Es bleibt der freien Beweiswürdigung des Richters überlas-
sen, welche Schlüsse er aus der Sterbefallbeurkundung zieht. S. auch Gaaz/
Bornhofen/Lammers, § 32 PStG Rdnr. 6.

3.  Das gerichtliche Aufgebotsverfahren

Die Todeserklärung erfolgt in einem gerichtlichen Aufgebotsverfahren 
nach §§ 2, 13 ff. VerschG.

Das Aufgebotsverfahren ist eine Angelegenheit der freiwilligen Gerichts-
barkeit, § 13 Abs. 1 VerschG, auf die grundsätzlich das FamFG Anwendung 
findet, wobei es sich beim Verschollenheitsverfahren nicht um ein Aufge-
botsverfahren i. S. d. § 433 ff. FamFG handelt, s. Dutta/Jacoby/Schwab/Dutta, 
FamFG, 4. Aufl. (2022) § 433 FamFG Rdnr. 6. Es gelten jedoch weitgehend die 
besonderen Verfahrensvorschriften der §§ 14 bis 38 des Verschollenheitsge-
setzes, § 13 Abs. 2 VerschG.

Für das Aufgebotsverfahren zur Todeserklärung sind die Amtsgerichte 
sachlich zuständig, § 14 VerschG; die örtliche Zuständigkeit ist in § 15 
VerschG geregelt. Das Standesamt ist also selbst nicht mit der Todeserklä-
rung befasst. Einzelheiten zum Verfahren bei Gaaz/Bornhofen/Lammers, 
§ 33 PStG Rdnr. 6.

In dem Beschluss, durch den der Verschollene für tot erklärt wird, ist der 
Zeitpunkt seines Todes festzustellen, § 23 VerschG. Der Beschluss, durch den 
der Verschollene für tot erklärt oder durch den die Todeszeit festgestellt 
wird, ist öffentlich bekannt zu machen, § 24 Abs. 1 Satz 1 VerschG.

Die Beschlüsse werden mit ihrer Rechtskraft wirksam, § 29 Abs. 1 
VerschG. Beschlüsse, die auf Rechtsbeschwerde ergehen, werden mit der 
letzten Zustellung wirksam, § 29 Abs. 3 VerschG. Ab diesem Augenblick sind 
sie vom Standesamt zu beachten. Die Beschlüsse werden gemäß § 33 PStG 
vom Standesamt I in Berlin in einer Sammlung dauerhaft aufbewahrt; hier-
zu näher Gaaz/Bornhofen/Lammers, § 33 PStG Rdnr. 12 ff.

4.  Die Wirkungen der Todeserklärung

Die gerichtliche Todeserklärung begründet die Vermutung, dass der Ver-
schollene in dem im Beschluss festgestellten Zeitpunkt gestorben ist, § 9 
Abs. 1 Satz 1 VerschG. Diese Bestimmungen begründen eine gesetzliche Ver-
mutung hinsichtlich des Todes des Verschollenen mit allgemeiner Verbind-
lichkeit für und gegen jedermann. Die Rechtsvermutung des § 9 Abs. 1 
VerschG ersetzt den im Falle der Verschollenheit nur schwer oder überhaupt 
nicht erbringbaren Beweis des Todes.

Die Vermutung des § 9 Abs. 1 VerschG gilt nur bis zum Beweis der Unrich-
tigkeit. Der Gegenbeweis ist jederzeit auch im Einzelfall zulässig (OLG Köln, 
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NJW-RR 2000, 1123, 1125), ohne dass es einer formellen Aufhebung des Be-
schlusses der Todeserklärung bedarf.

Die Todesvermutung übt ihre Wirkungen auf alle öffentlichen und priva-
ten Rechtsverhältnisse aus. Von besonderer Bedeutung ist sie für erbrechtli-
che Verhältnisse, im Familienrecht, für das Unterhaltsrecht und für Versi-
cherungsansprüche.

Sowohl im Familienrecht als auch im Personenstandsrecht werden die 
Todeserklärungen und die gerichtliche Feststellung der Todeszeit grund-
sätzlich dem Tod einer Person gleichgestellt. Zum Beispiel der Vaterschafts-
feststellung s. etwa Rdnr. IV-57 ff.

Hiervon gilt jedoch eine wichtige Ausnahme bei der Eheschließung (s. 
hierzu im Einzelnen Hepting/Gaaz, Bd. 2 Rdnr. III-117 ff.): Die Ehe des für tot 
Erklärten wird nicht durch die Todeserklärung oder die Feststellung der To-
deszeit aufgelöst, sondern, falls der für tot Erklärte noch lebt (nur dann 
kommt es ja auf die Erklärung oder Feststellung an), erst mit der Eingehung 
einer neuen Ehe des anderen Ehegatten, § 1319 Abs. 2 Satz 1 BGB.

Der in einer Todeserklärung oder einer Feststellung des Todes und der 
Todeszeit festgestellte Zeitpunkt des Todes ist für die Frage einer Vaterschaft 
nach § 1593 BGB relevant, wenn der Ehemann bei der Geburt verschollen ist, 
s. Rdnr. IV-55 ff.

Das Recht des verwitweten Ehegatten, einen früheren Namen wieder an-
zunehmen (§ 1355 Abs. 5 Satz 2 BGB), steht deshalb einem Ehegatten, dessen 
Partner für tot erklärt wurde, nicht zu (a. A. Berkl, StAZ 2013, 46, 52). Zwar 
wird nach § 9 Abs. 1 VerschG vermutet, dass der Ehegatte gestorben ist; doch 
wird die Ehe ausnahmsweise erst mit der Eingehung einer neuen Ehe aufge-
löst, § 1319 Abs. 2 BGB, so dass der Überlebende bis dahin nicht als verwitwet 
angesehen werden kann (vgl. auch Könnecke, StAZ 1985, 51; a. A. Berkl, StAZ 
2013, 46, 51 f.).

5.  Verhältnis zur standesamtlichen Beurkundung

Fraglich ist die Konkurrenz zwischen einer Todeserklärung nach dem Ver-
schollenheitsgesetz und einer Eintragung im Sterberegister, wenn beide zu 
unterschiedlichen Ergebnissen führen. Für erstere streitet die Vermutung 
aus § 9 Abs. 1 Satz 1 VerschG, für letztere die Beweiskraft des § 54 PStG. Wel-
che Norm den Vorrang hat, ergibt sich aus der zeitlichen Reihenfolge, dabei 
sind die folgenden beiden Fallgruppen zu unterscheiden:

In der ersten Fallgruppe erfolgt zunächst die Eintragung im Sterberegis-
ter, danach die Todeserklärung (bzw. die Feststellung der Todeszeit nach 
§§ 39 ff. VerschG). In diesem Fall geht die mit der Todeserklärung (bzw. Fest-
stellung der Todeszeit) begründete Vermutung der Beweiskraft der zeitlich 
vorangegangenen standesamtlichen Eintragung vor, §§ 9 Abs. 1 Satz 2, 44 
Abs. 2 Satz 2 VerschG. Die standesamtliche Eintragung im Sterberegister ver-
liert mit dem Beschluss ihre bisherige Beweiskraft.

In der zweiten Fallgruppe erfolgt zunächst die Todeserklärung, danach die 
standesamtliche Beurkundung des Todes. Für diese Fallgruppe besteht keine 
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ausdrückliche Regelung im Gesetz, die h. L. lässt die standesamtliche Beur-
kundung vorgehen (vgl. Staudinger/Habermann, vor § 1 VerschG Rdnr. 18 
m. w. N.; Völker, § 9 VerschG Anm. 3).

Für diese Lösung spricht vor allem das praktische Argument, dass eine 
abweichende Beurkundung durch das Standesamt praktisch nur denkbar 
ist, wenn ein amtliches Ermittlungsverfahren stattgefunden hat oder ein 
Augenzeuge für den Tod auftaucht. Dann liegen aber auch neue Tatsachen 
vor, die die Vermutung des § 9 VerschG widerlegen.

Für den Vorrang des § 9 VerschG oder des § 54 PStG kommt es folglich ent-
scheidend darauf an, ob die Todeserklärung oder die standesamtliche Beur-
kundung zeitlich früher erfolgt sind. Maßgeblicher Zeitpunkt dafür, ob die 
Todeserklärung vor oder nach der standesamtlichen Eintragung erfolgt ist, 
ist dabei der Zeitpunkt, in dem die Todeserklärung wirksam wird; maßgeb-
lich ist damit die formelle Rechtskraft des gerichtlichen Beschlusses, § 29 
Abs. 1 VerschG (so auch Staudinger/Habermann, vor § 1 VerschG Rdnr. 17; zu 
§ 29 VerschG s. Rdnr. II-12; a. A. aber Völker, § 9 VerschG Anm. 2: Datum des 
Beschlusses maßgeblich).

6.  Die Todesvermutung im standesamtlichen Verfahren

Die Rechtsvermutung der §§ 9 Abs. 1, 44 Abs. 2 VerschG kann jederzeit und 
von jedermann widerlegt werden.

Für die standesamtliche Praxis ist diese Möglichkeit nur in einem einzi-
gen Fall von unmittelbarer Bedeutung: Eine Eheschließung darf nicht davon 
abhängig gemacht werden, dass die zu Unrecht erfolgte Todeserklärung 
eines Verlobten zuvor aufgehoben wird (vgl. AG Hamburg, StAZ 1956, 63).

Andererseits darf das Standesamt trotz vorliegender Todeserklärung kei-
ne neue Ehe des »Überlebenden« begründen, wenn ihm bekannt ist, dass 
der für tot Erklärte noch lebt. Das folgt daraus, dass das Standesamt im An-
meldungsverfahren festzustellen hat, ob einer der Verlobten tatsächlich 
noch verheiratet oder verpartnert ist, s. Rdnr. III-49 ff.; zum Verfahren Gaaz/
Bornhofen/Lammers, § 13 PStG Rdnr. 3, 8 ff.

Erfolgt eine Todesfeststellung nach § 9 Abs. 1 VerschG durch gerichtlichen 
Beschluss, so erfolgt keine Berichtigung im Sterberegister. Die Todeserklä-
rung wird (gleiches gilt für die Feststellung der Todeszeit nach §§ 39 ff. 
VerschG) in der Sammlung der Beschlüsse von dem Standesamt I in Berlin 
dauerhaft aufbewahrt, § 33 PStG; vgl. Gaaz/Bornhofen/Lammers, § 33 PStG 
Rdnr. 12 ff. Die PStG-Reform hat aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
auf das frühere Buch für Todeserklärungen verzichtet.

Aufgrund der Mitteilung des Standesamts I Berlin sind Hinweise in ande-
ren Personenstandsregistern zu machen (Schütz, StAZ 1997, 245, 247 zu § 40 
PStG a. F.; s. im Einzelnen Gaaz/Bornhofen/Lammers, § 33 PStG Rdnr. 14).

Gleiches gilt für die Aufhebung eines zu Unrecht ergangenen Todeserklä-
rungs- oder Todesfeststellungsbeschlusses gemäß §§ 30, 40 VerschG. Erst 
nach Aufhebung des Beschlusses kann das Standesamt einen Hinweis in die 
Register aufnehmen; s. Gaaz/Bornhofen/Lammers, § 33 PStG Rdnr. 15.
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